
 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 

 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

 

 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
 

            grün         günstig          
 

            gelb          ungünstig / unzureichend            
 

            rot             ungünstig / schlecht                   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A         günstig / hervorragend 
 

 B          günstig / gut            
 

 C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 

 

 
 

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 

 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 
 
 
 

 

  

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 

 

 

 

  

  

  



 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 ja  nein 
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	Artname: Gartenrotschwanz (Phoenicurus  phoenicurus)
	rlbrd: *
	rlnrw: 2
	mtb: 4303/4302
	Betroffenheiten: Der Gartenrotschwanz lebt in reich strukturierten Dorflandschaften. Er ist ein Höhlen-, Nischen- und selten auch Freibrüter. Sein bevorzugter Lebensraum sind lichte, aufgelockerte Altholzbestände, vor allem Obstgärten und –wiesen. Im Plangebiet liegt im Bereich der zentralen Grünlandflächen das Zentrum eines Brutrevieres (Bestandserfassung IVÖR 2012). Der Bebauungsplan sieht die Überbauung der Fläche vor, was zur Zerstörung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte und ggf. Zerstörung eines Geleges und Verletzung oder Tötung von Tieren führt. 
	vermeidungsmaßnahmen: Um die baubedingt mögliche Tötung von Individuen mit größtmöglicher Sicherheit zu vermeiden, sind Rodungen bzw. Fällungen von Bäumen nur im Zeitraum Ende August bis Ende März durchzuführen, wenn der Gartenrotschwanz sich außerhalb der Fortpflanzungs- zeit  bzw. im Überwinterungsgebiet befindet. Um die Funktion der vorhandenen Lebensstätte zu erhalten, muss mit der Gestaltung/ Aufwertung der erhalten bleibenden Grünflächen und angrenzendem Baumbestand im nördlichen Bereich des ehem. Kasernenge- ländes (bzw. B-Plan Nr. 47) durch Anlage von Streuobstwiesen und Anbringung von Nisthilfen eine vorgezogene Ausgleichsmaß- nahme durchgeführt werden, sodass dieser Bereich zum Zeitpunkt der Zerstörung der aktuell genutzten Fläche als Lebensstätte (Bruthabitat) zur Verfügung steht.
	Auswirkungen: Bei Berücksichtigung der zeitlichen Einschränkungen sind Tötung oder Verletzung nicht zu erwarten. Betriebsbedingte (durch spätere Nutzung) Störungen sind als unerheblich zu bewerten. Soweit ein Brutrevier als Fortpflanzungs- und Ruhestätten zerstört wird, bleibt bei Durchführung der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme dessen ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten. 
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